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Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der
Stiftung Kind und Autismus, Urdorf 
 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über 
die Veränderung des Kapitals und Anhang) der Stiftung Kind und Autismus für das am 31. Dezember 2023 abge-
schlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leis-
tungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle 
 
Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vorschriften 
und der Stiftungsurkunde ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prü-
fen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.  
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision 
so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine 
eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den 
Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungs-
handlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser 
Revision. 
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jah-
resrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht dem schweizerischen Gesetz und Stiftungsurkunde 
entspricht. 
 
 
KPMG AG 
 
 
 
{{Signatureleft}} {{Signatureright}} 
Reto Kaufmann 
Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Shirley Weiss 
Zugelassene Revisionsexpertin  

 
Zürich, 11. April 2024 
 
Beilage: 
- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals 

und Anhang)  
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Bilanz per 31. Dezember 

 

 

CHF CHF
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Betriebsrechnung für die Periode  

vom 1. Januar bis 31. Dezember 
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Geldflussrechnung 

 



Stiftung Kind und Autismus 

Jahresrechnung 2023 

Seite 5 

Rechnung über die Veränderung des Kapitals 
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Anhang 

1 Grundlagen 

1.1 Zweck der Stiftung 

Die Stiftung Kind und Autismus ist ein Kompetenzzentrum für Menschen im Autismus-Spektrum in Urdorf 

bei Zürich. Wir engagieren uns für ein erfülltes Leben der Menschen im Autismus-Spektrum mitten in der 

Gesellschaft.  

 

Wir bieten eine ganzheitliche und individualisierte Bildung und Förderung in verschiedenen Lebensberei-

chen. Ziele sind Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft. Wir pflegen einen regen Austausch 

mit unseren Ansprechpartner/innen sowie fachlich verwandten Institutionen im In- und Ausland. Darüber 

hinaus sensibilisieren wir in Zusammenarbeit mit einem starken Netzwerk die Öffentlichkeit für das Thema 

Autismus. 

 

1.2 Die Tätigkeit der Stiftung umfasst unter anderem: 

Die Stiftung Kind und Autismus bietet folgende Dienstleistungen an: 
 
 Das Schulheim umfasst die Sonderschule für 56 Kinder und Jugendliche, das Betreute Wohnen (mit 

16 Plätzen) und den Fahrdienst. 

 Die Beratungsstelle bietet Unterstützung für Selbstbetroffene und Familien sowie individuell abge-

stimmte Fachberatung für Fachpersonen und Teams an Schulen und Institutionen. 

 Das auf das Thema Autismus spezialisierte Kurswesen bietet ein vielfältiges Angebot an Schulungen, 

Weiterbildungen und Referaten. Sie richten sich an Fachpesonen und Selbstbetroffene sowie an Per-

sonen und Institutionen, die mit Menschen im Autismus-Spktrum leben. 

 Der Online Shop ist ganz auf die Bedürfnisse von Menschen im Autismus-Spektrum ausgelegt. Die 

Produkte bieten nachhaltige Unterstützung im Alltag von Betroffenen, Angehörigen sowie Fachper-

sonen. 

 

Die Stiftung Kind und Autismus beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. Gemeinsam engagiert sich das ge-

samte Team für das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum und ihren Familien.  

Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert und finanziert sich durch Beiträge von Bund, Kantonen und Gemein-

den, durch Eltern- und Kursbeiträge sowie durch Spenden. Weitere Informationen zu unserer Stiftung und 

zu unseren Angeboten sind auf unserer Website unter kind-autismus.ch zu finden.   
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1.3 Grundsätze der Rechnungslegung und Buchführung 

Die Jahresrechnung wird nach Massgabe der Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 

(Kern-FER und FER 21) erstellt und entspricht dem schweizerischen Obligationenrecht. Sie vermittelt ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ergebnislage (True und 

Fair View). Es wird eine Jahresrechnung für die Erfüllung beider Vorgaben erstellt (duale Jahresrechnung). 

 

Die Buchführung erfolgt nach Massgabe der Bildungsdirektion des Kantons Zürich in Übereinstimmung mit 

dem Kontenrahmen für soziale Einrichtungen nach IVSE von Artiset, was die Führung einer Kostenrechnung 

beinhaltet. Für den Zweck der Erstellung der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER können Überleitungs-

buchungen notwendig sein. 

 

2 Bemerkung zu einzelnen Positionen der Jahresrechnung 

2.1 Flüssige Mittel 

Die flüssigen Mittel umfassen die Kassen, Postkonti und Bankguthaben bewertet zu Nominalwerten. 

 

Flüssige Mittel 31.12.2023 31.12.2022 

Kasse 18‘842 13‘714 

Postcheck-Konto 136‘228 192‘781 

Post Spenden-Konto 268‘245 144‘936 

UBS Hauptkonto 1‘734‘340 783‘005 

UBS Transfer-Konto Zahlungen 335‘624 1‘072‘075 

UBS Spenden-Konto 70‘763 68‘951 

UBS Transfer-Konto Beratungsstelle 15‘045 11‘911 

Total 2‘579‘087 2‘287‘373 

 

2.2 Wertschriften 

Die Stiftung Kind und Autismus hält aktuell keine Wertschriften.  

 

2.3 Forderungen aus Leistungserbringung 

Die Forderungen aus Leistungserbringung sind zum Nominalwert bilanziert. Sie beinhalten Forderungen 

aus dem Betrieb der Sonderschule, des Betreuten Wohnens, des Fahrdienstes und aus den übrigen Leistun-

gen der Stiftung.  
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Mit Inkraftsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetzes per 1. Januar 2022 besteht für die Sonderschule 

eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton (Volksschulamt). Die Jahres- bzw. Monatspauschalen je Platz 

zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die Sonderschulung Typus B werden individuell je Institution 

kalkuliert und festgelegt. Die Immobilienkosten werden über eine einrichtungsbezogene Pauschale festge-

legt.  

 

Für das Betreute Wohnen gilt weiterhin eine Defizitfinanzierung. Mit dem neuen Finanzierungssystem wer-

den die beitragsberechtigten Kosten direkt durch den Kanton (Amt für Jugend und Berufsberatung) der Stif-

tung Kind und Autismus erstattet.  

 

2.4 Guthaben und Verpflichtungen aus Betriebsbeiträgen der Öffentlichen Hand 

Die aus den Jahresabschlüssen einzelner Betriebsjahre resultierenden Guthaben (Defizitdeckung) resp. Ver-

pflichtungen (rückzahlbare Überschüsse) gegenüber der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und gegen-

über den anderen kantonalen Stellen werden das einzelne Jahr betreffend brutto verbucht. Die Guthaben 

resp. Verpflichtungen sind zum Nominalwert angesetzt und setzten sich wie folgt zusammen: 

 

Forderungen aus Leistungserbringung 31.12.2023 31.12.2022 

Kanton Zürich, prov. Betrag Leistungsvereinbarung für 
Sonderschule im Geschäftsjahr (prov.) 

6‘254‘533 5‘696‘300 

Kanton Zürich, Defizitdeckung für das Betreute Woh-
nen im Geschäftsjahr (prov.) 

1‘557‘797 1‘165‘001 

Abzüglich geleistete Akonto-Zahlungen Kanton (Volks-
schulamt) 

-5‘393‘000 -5‘187‘000 

Abzüglich geleistete Akonto-Zahlungen Kanton (Amt 
für Jugend- und Berufsberatung) 

-1‘482‘404 -1‘262‘548 

Guthaben Betriebsbeiträge Vorjahre 0 261‘499 

Total aus Leistungserbringung Kanton Zürich 936‘926 673‘252 

Kanton Aargau, Restdefizitdeckung 2018 0 91‘132 

Kanton Aargau, Restdefizitdeckung 2020 0 54‘672 

Kanton Aargau, Restdefizitdeckung 2021  0 95‘707 

Total aus Leistungserbringung Kanton Aargau 0 241‘511 

Total Forderungen aus Leistungserbringung 936‘926 914‘763 

 

2.5 Übrige Aktive Rechnungsabgrenzungen 

Diese Position umfasst die aus der sachlichen und zeitlichen Abgrenzung der einzelnen Aufwand- und Er-

tragspositionen resultierenden Aktivpositionen. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. 
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2.6 Anlagevermögen 

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich Wertberechtigungen bilanziert. Die kumulierten 

Wertberechtigungen beinhalten, nebst den periodischen Abschreibungen entsprechend der erwarteten 

Nutzungsdauer, die bis 2015 ausbezahlten Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand (Bildungsdirektion 

des Kantons Zürich) sowie die den entsprechenden Fonds im Jahr der Anschaffung belasteten Kosten der 

aus Spenden finanzierten Investitionen. Ab 2016 werden die fortgeführten Investitionsbeiträge im Anlage-

spiegel (netto) und in der Rechnung der Kaptialveränderung separat ausgewiesen. Die Abschreibung des 

Anlagevermögens erfolgt direkt und linear. Folgende Nutzungsdauer gelangen dabei zur Anwendung (Be-

triebsjahr und Vorjahr): 

 

 31.12.2023 31.12.2022 

Grundstücke Unlimitiert Unlimitiert 

Immobilien 20 Jahre 20 Jahre 

Mobile Sachanlagen 5 Jahre 5 Jahre 

Fahrzeuge 7 Jahre 7 Jahre 

Informatik und Kommunikations-System 3 Jahre 3 Jahre 

Software 5 Jahre 5 Jahre 

Vom Kanton ZH genehmigte Investitionen sowie In-
vestitionsbeiträge des Kantons 

gem. Verfügung gem. Verfügung 

 

Investitionen werden zum Anschaffungswert aktiviert. Gemäss IVSE-Richtlinie LAKORE werden Investitio-

nen für mobile Sachanlagen, Fahrzeuge sowie Informatik- und Kommunikationssysteme ab einem Anschaf-

fungswert von CHF 3‘000, Immobile Sachanlagen ab CHF 50‘000 aktiviert. Anschaffungen mehrerer gleicher 

Objekte (Massengüter), deren Gesamtbetrag die Aktivierungsgrenze von CHF 20‘000 überschreitet, werden 

ebenfalls aktiviert. 
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2.7 Wertberichtigungen 

Bei allen Aktiven wird auf jeden Bilanzstichtag geprüft, ob Anzeichen dafür bestehen, dass der Buchwert 

des Aktivums den erzielbaren Wert übersteigt (Wertbeeinträchtigung). Falls eine Wertbeeinträchtigung 

vorliegt, wird der Buchwert auf den erzielbaren Wert reduziert, wobei die Wertberichtigung dem Perioden-

ergebnis belastet wird. 

2.8 Kurzfristige Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungen 

Die Verbindlichkeit aus dem Betrieb (Kreditoren-Sammelkonto und übrige Kreditoren) sind zum Nominal-

wert angesetzt. Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst Positionen, die aus sachlichen und zeitlichen 

Abgrenzungen resultieren und ist zu nominal bewertet. 

2.9 Finanzverbindlichkeiten 

Langfristiges Fremdkapital Darlehens-

geber 

31.12.2023 31.12.2022 Laufzeit 

Hypothek Saron UBS -1‘074‘500 0 

Hypothek Saron UBS -1‘200‘000 0 

Festhypotheken UBS 0 -2‘633‘500 30.06.2025 

Kredit Mieterausbau Pro Signa -26‘928 -48‘471 31.03.2026 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten -2‘301‘428 -2‘681‘971

Kurzfristig Amortisation (bis 12 Mt.) Pro Signa -21‘542 -21‘542

Kurzfristige Amortisation (bis 12 Mt.) UBS -240‘000 -66‘000

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -261‘542 -87‘542

Total  Finanzverbindlichkeiten -2‘562 ‘970 -2‘769‘513

2.10 Garantien 

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten sind garantiert durch die Hinterlegung der folgenden Schuldbriefe: 

31.12.2023 31.12.2022 

Namenschuldbrief Bergstrasse, 1. Rang 3‘700‘000 3‘700‘000 

Namenschuldbrief Kessler, 1. Rang 900‘000 900‘000 

Inhaberschuldbrief Kessler, 2. Rang 1‘000‘000 1‘000‘000 

Total 5‘ 00‘000 5‘ 00‘000 
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3 Anmerkungen zu Betriebsrechnung 

3.1 Spendeneingänge 

Die Position beinhaltet ausschliesslich Spenden von gemeinnützigen Institutionen, Firmen und Privatperso-

nen. Von den erhaltenen Spenden in der Höhe von CHF 153‘535 (Vorjahr CHF 225‘308) entfallen  

CHF 35‘189 (Vorjahr CHF 161‘700) als zweckgebundene Spenden. Die zweckgebundenen Spenden sind in 

den Zuweisungen in zweckgebundene Fonds berücksichtigt. 

3.2 Ertrag aus erbrachten Leistungen 

Darin enthalten sind hauptsächlich die Beiträge des Kantons für die Angebote Schule, Betreutes Wohnen 

und Fahrdienst. Ebenso enthalten sind Kantons- und Gemeindebeiträge aus den Wohnorten der Schüler/in-

nen.  

3.3 Personalaufwand 

Die Position Personalaufwand beinhaltet Versicherungsleistungen (Mutterschaftsgeld, Krankentaggelder) 

im Umfang von Total CHF 77‘837 (Vorjahr CHF 72‘044). 

4 Übrige Anmerkungen 

4.1 Ereignisse nach dem Bilanzsstichtag 

Es sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag , die in der Jahresrechnung 2023 noch hätten berücksich-

tigt werden müssen. Die Jahresrechnung wurde vom Stiftungrat am 11. April 2024 genehmigt.  

4.2 Gesamtbetrag alle verpfändeten Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen 

Neben den für die Hypotheken hinterlegten Schuldbriefen liegen keine weiteren Grundpfandverschreibun-

gen vor.  

4.3 Nicht bilanzierte Verbindlichkeiten 

Der IV-Beitrag für Leistungen nach Art. 74 IVG ist zweckgebunden. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 

2023 war noch nicht ersichtlich, ob und in welchem Umfang Mittel in einen Fonds Art.74 IVG eingelegt wer-

den müssen. Der in der Bilanz aufgeführte Saldo das IV-Schankunfsfonds zeigt somit den Stand per 

31.12.2022 an.  



Stiftung Kind und Autismus 

Jahresrechnung 2023 

Seite 13 

4.4 Vorsorgeverpflichtungen 

Die Mitarbeitenden der Stiftung Kind und Autismus sind bei der Beamtenversicherungskasse, Zürich (BVK) 

versichert. Die aktuellen Werte zum Deckungsgrad können der Webseite www.bvk.ch entnommen werden. 

Der Deckungsgrad per Ende 2023 lag bei 103.0 % (2022: 98.6 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Vor-

sorgeeinrichtung betrugen CHF 3'459.55 (Vorjahr CHF 8‘887.50). Die Arbeitgeberbeiträge an die BVK betru-

gen im Jahr 2023 Fr. 714'819.65 (Spar- und Risikobeiträge). Es bestanden per 31. Dezember 2023 bzw. per 

31. Dezember 2022 keine Arbeitgeberbeitragsreserven.

4.5 Leasing- und Mietverpflichtungen 

Für die Miete der Räumlichkeiten an der Schönwerdstrasse  besteht eine längerfristige Mietverpflichtung: 

Vermieter Objekt Fälligkeit Jahresmiete Verbindlichkeit 

Pro Signa 

Werke AG 

Miete Beratungsstelle und Schulräume, 
Schönenwerdstrasse 7, 8902 Urdorf, 3. 
Stock. 

Kündi-

gungs-frist 

von 6 Mo-

naten 

CHF 119‘836 CHF 59‘917 

Pro Signa 

Weke AG 

Miete Büro- und Therapieräume, Schö-
nenwerdstrasse 7, 8902 Urdorf, 1. Stock 

30.06.2026 CHF 166‘836 CHF 416‘823 

Es bestehen die folgenden Leasingverbindlichkeiten: 

Leasinggeber Objekt Fälligkeit Jahresleasing Verbindlichkeit 

Mercedes Benz MB 314 CDI 31.03.2025 CHF 12‘655 CHF 15‘819 

4.6 Administrativer Aufwand 

Der administrative Aufwand im Umfang von CHF 411‘781  (Vorjahr CHF 419‘989) wird im Wesentlichen als 

Kosten der Geschäftsstelle definiert und setzt sich aus Lohn- und Sachkosten zusammen. Die Kostenstruk-

tur wurde nach der geltenden ZEWO-Methode berechnet. 

4.7 Transaktionen mit nahestehenden Organisationen, Personen 

Für die Textarbeit bei der Erstellung der neuen Webseite wurde im Jahr 2023 einem Stiftungsratsmitglied 

der Betrag von CHF 2‘500 entrichtet.  



Stiftung Kind und Autismus 

Jahresrechnung 2023 

Seite 14 

Im Juli 2023 wurde der Auftrag für eine Technical Due Diligence für die Immobilien an der Bergstrasse und 

im Kessler an die Firma Basler & Hofmann vergeben. Ein Mitglied des Stiftungsrates ist für Basler & Hof-

mann tätig.  

Es wurden keine weiteren Transaktionen an die Mitglieder des Stiftungsrates bzw. den ihnen nahestehen-

den Unternehmen getätigt. 

4.8 Unentgeltliche Zuwendungen 

Gegenüber der Stiftung wurden im Berichtsjahr und im Vorjahr keine wesentlichen unentgeltlichen Leistun-

gen erbracht die separat auszuweisen wären. 

4.9 Entschädigungen an die Mitglieder leitender Organe 

Der Stiftungsrat der Stiftung Kind und Autismus arbeitet ehrenamtlich und steht nicht in einem Arbeitsver-

hältnis zu der Stiftung. An die Mitglieder des Stiftungsrates wurde eine Entschädigung von CHF 18‘750 (Vor-

jahr CHF 20‘250) als Sitzungsgelder und zur Spesendeckung ausbezahlt. Die Entschädigung an die Präsiden-

tin des Stiftungsraters betrug CHF 6‘000 (Vorjahr CHF 6‘000). 

Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus Gesamtleitung (Geschäftsführer/in), welche den Vorsitz hat, 

und den Leitungspersonen der Organisationseinheiten. An die fünf Mitglieder der Geschäftsleitung (Stel-

lenumfang von 470 % ) wurde eine Vergütung von CHF 708‘466 entrichtet.  

4.10 Aufwand Fundraising  

Der Aufwand für das Fundraising setzt sich wie folgt zusammen: 

Aufwand Fundraising 2023 2022 

Direkter Personalaufwand 8‘092 18‘322 

Betriebskosten (u.a. Jahresbericht) 18‘337 17‘371 

Sonstige Betriebskosten (10 % der direkten Kosten) 2‘643 3‘570 

Die Kostenstruktur wurde nach der geltenden ZEWO-Methode berechnet.  
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4.11 Verwendung der Spendengelder 

Die im Berichtsjahr eingegangenen Spendengelder teilen sich auf in zweckgebundene Spenden und freie 

Spenden. Bei zweckgebundenen Spenden bestimmt die Donatorin bzw. der Donator die Verwendung, bei 

den freien Spenden entscheidet der Stiftungsrat aufgrund von Vorschlägen der Geschäftsleitung über deren 

Verwendung. 

4.12 Vollzeitstellen 

Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr bei unter 250 Mit-

arbeitenden. 


